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Erbschaftsteuer

EuGH-Vorlage: Auswirkung der Kapitalverkehrsfreiheit auf die
ErbSt

Sachverhalt
Die Klägerin ist die Alleinerbin ihres 2007 verstorbenen Vaters. Zum Nachlass gehörte u.a.
eine 100%-Beteiligung an einer kanadischen Kapitalgesellschaft. Das Finanzamt setzte
Erbschaftsteuer fest, ohne den Freibetrag von 225.000 € und den verminderten Wertansatz
von 65% zu berücksichtigen, die für Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder
Geschäftsleitung im Inland gelten (§ 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 des ErbStG (2007)).
Mit der Revision rügt die Klägerin, der Sachverhalt sei am Maßstab der
Kapitalverkehrsfreiheit zu prüfen; diese verlange die Gewährung der
Steuervergünstigungen nach § 13a Abs. 1 und 2 ErbStG.

Entscheidung
Der BFH hat den EuGH zur Klärung der Frage angerufen, ob es mit Gemeinschaftsrecht
vereinbar ist, dass der Erwerb eines im Privatvermögen befindlichen Anteils an einer
Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Drittstaat (hier: Kanada) von der
Gewährung der Steuervergünstigungen nach § 13a Abs. 1 und 2 ErbStG ausgeschlossen ist. 

Die Klägerin hat zur Zeit der Entstehung der Erbschaftsteuer ihren Wohnsitz im Inland,
sodass der gesamte Vermögensanfall einschließlich des Auslandsvermögens der
Erbschaftsteuer unterliegt (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Der Freibetrag von
225.000 € und der verminderte Wertansatz gelten für Anteile an einer Kapitalgesellschaft
mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, wenn der Erblasser oder Schenker am Nennkapital
dieser Gesellschaft zu mehr als einem Viertel unmittelbar beteiligt war. Im Hinblick auf das
EuGH-Urteil vom 17.01.2008 ordnete die Finanzverwaltung an, die Steuervergünstigungen
des § 13a Abs. 1 und 2 ErbStG u.a. auch auf Anteile an nicht börsennotierten
Kapitalgesellschaften mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten anzuwenden (vgl. z.B. Erlass des
Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 16.07.2008). Durch das
Erbschaftsteuerreformgesetz vom 24.12.2008 gehören nunmehr im Privatvermögen
befindliche Anteile an einer Kapitalgesellschaft zum begünstigten Vermögen, wenn sie zur
Zeit der Entstehung der Steuer Sitz oder Geschäftsleitung im Inland oder in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen
Wirtschaftsraums hat und der Erblasser oder Schenker am Nennkapital dieser Gesellschaft
zu mehr als 25 v.H. unmittelbar beteiligt war. Der Erwerb von im Privatvermögen
befindlichen Anteilen an Kapitalgesellschaften mit Sitz und Geschäftsleitung in Drittstaaten
ist nach wie vor nicht begünstigt (§ 13b Abs. 1 Nr. 3 ErbStG n.F.). 

Es sprechen gute Gründe dafür, dass eine Erbschaft auch insoweit in den Schutzbereich der
Kapitalverkehrsfreiheit fällt, als sich darin Anteile an einer ausländischen Kapitalgesellschaft
befinden, die es deren Inhaber ermöglichen, einen sicheren Einfluss auf die Entscheidungen
der Gesellschaft auszuüben und deren Tätigkeiten zu bestimmen. Zu den grundsätzlich
verbotenen Beschränkungen des Kapitalverkehrs gehören Maßnahmen, die dadurch eine
Wertminderung des Nachlasses bewirken, dass die Erbschaftsteuer deshalb höher ist, weil
in den Nachlass (auch) ausländisches Vermögen fällt und dafür ungünstigere Regelungen
als für inländisches Vermögen gelten. Es stellt danach eine grundsätzlich verbotene
Beschränkung des Kapitalverkehrs dar, dass die Steuervergünstigungen des § 13a Abs. 1
und 2 ErbStG nach dem Gesetzeswortlaut in Verbindung mit den erwähnten
Verwaltungsanweisungen nur auf Anteile an Kapitalgesellschaften mit Sitz oder
Geschäftsleitung im Inland und auf Anteile an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften
mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten anzuwenden sind, nicht aber auf Kapitalgesellschaften
mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Drittstaat. Somit ist zu prüfen, ob die Beschränkung
des freien Kapitalverkehrs nach den Bestimmungen des Vertrags (Art. 57 und 58 EG)
gerechtfertigt werden kann. Nach der bisherigen Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom
17.01.2008) kann nicht angenommen werden, dass es an der objektiven Vergleichbarkeit
der Situation schon wegen des unterschiedlichen Orts von Sitz und Geschäftsleitung der



Kapitalgesellschaften fehlt. Entscheidend ist vielmehr, dass in den Nachlass fallende Anteile
an Kapitalgesellschaften bei unbeschränkter Steuerpflicht unabhängig davon der
Erbschaftsteuer unterliegen, wo die Gesellschaften Sitz und Geschäftsleitung haben; denn
die Steuerpflicht bezieht sich nach dieser Vorschrift auf den gesamten Vermögensanfall. 

Der BFH ist der Auffassung, dass Art. 56 Abs. 1 EG in gleicher Weise auch für
Betriebsvermögen in Drittstaaten gelten müsse. Denn nach Art. 56 Abs. 1 EG sind alle
Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den
Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten. Ob dieser Rechtsstandpunkt zutrifft, kann
aufgrund der bisherigen Rechtsprechung des EuGH nicht mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden und bedarf daher der Klärung durch den EuGH.

Betroffene Norm
§ 13a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 ErbStG (2007) 
Streitjahr 2007

Vorinstanz
Finanzgericht Bremen, Urteil vom 28.10.2009, 3 K 34/09 (1), EFG 2010, S. 66

Fundstelle
BFH, Beschluss vom 15.12.2010, II R 63/09, BStBl II 2011, S. 221

Weitere Fundstellen
EuGH, Urteil vom 17.01.2008, C 256/06, Jäger, Slg. 2008, I 123, BFH/NV Beilage 2 2008, S. 120
Erlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 16.07.2008, 3 - S 3831/4, DStR
2008, S. 1537

www.deloitte-tax-news.de Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind,
den besonderen Umständen eines Einzelfalles
gerecht zu werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage
für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen
jedweder Art zu sein. Sie stellt keine Beratung,
Auskunft oder ein rechtsverbindliches Angebot dar
und ist auch nicht geeignet, eine persönliche
Beratung zu ersetzen. Sollte jemand Entscheidungen
jedweder Art auf Inhalte dieser
Mandanteninformation oder Teile davon stützen,
handelt dieser ausschließlich auf eigenes Risiko.
Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen. 

This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be
deemed suitable for substituting personal advice
under any circumstances. Should you base decisions
of any kind on the contents of this client information
or extracts therefrom, you act solely at your own risk.
Deloitte GmbH will not assume any guarantee nor
warranty and will not be liable in any other form for
the content of this client information. Therefore, we
always recommend to obtain personal advice.

http://www.finanzgericht-bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen02.c.730.de
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=22976&pos=7&anz=99
http://curia.europa.eu/
http://www.finanzministerium.baden-wuerttemberg.de/

	EuGH-Vorlage: Auswirkung der Kapitalverkehrsfreiheit auf die ErbSt
	Sachverhalt
	Entscheidung
	Betroffene Norm
	Vorinstanz
	Fundstelle
	Weitere Fundstellen


